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gefährlicher Güter* sowie sonstige bekanntgemachte Be
stimmungen und Vorschriften, die für den Gütertrans
port gelten.

§3
Grundsätze des Zusammenwirkens zwischen Bürgern 

und Kraftverkehrsbetrieben
(1) Die Kraftverkehrsbetriebe sind verpflichtet, entspre

chend ihren Aufgaben eine bedarfsgerechte Erfüllung der 
Transporte für die Bürger zu gewährleisten.

(2) Die Kraftverkehrsbetriebe sind verpflichtet, den Bür
gern Einsicht in die Verkehrsbestimmungen und Tarife zu 
gewähren, ihnen Auskunft auf alle Fragen im Zusammenhang 
mit dem Ladungstransport zu erteilen und Unterstützung zu 
geben. Insbesondere sind die Bürger dabei über die zweck
mäßigste Leistungsart und die sich aus dem Ladungstransport 
ergebenden Pflichten und Rechte zu beraten.

§4
Transportpflicht

Die Kraftverkehrsbetriebe sind zum Transport von Gütern 
verpflichtet, wenn

. a) der Ladungstransport mit den planmäßig zur Verfügung 
stehenden Straßenfahrzeugen und Arbeitskräften in den 
zugelassenen Verkehrsverbindungen durchführbar ist;

b) der Ladungstransport nicht durch unabwendbare Ereig
nisse verhindert wird und

c) die Bürger die Verkehrsbestimmungen einhalten.

§5
Bedingungsweise zum Transport zugelassene und 

vom Transport ausgeschlossene Güter
(1) Zum Ladungstransport unter besonderen Bedingungen 

zugelassen sind
a) Stoffe und Gegenstände, die-in den Verkehrsbestimmun

gen entsprechend bezeichnet sind, bei Einhaltung der 
darin genannten Bedingungen;

b) Güter, deren Ver- oder Entladung oder Transport be
sondere Schwierigkeiten verursachen, die nur durch be
sondere Maßnahmen, mit Spezialkräften oder mit beson
deren Vorrichtungen überwunden werden können.

Die Kraftverkehrsbetriebe haben diese Güfer zum Ladungs
transport nur anzunehmen, wenn die Einhaltung der beson
deren Bedingungen durch den Absender gewährleistet wird.

(2) Vom Ladungstransport ausgeschlossen sind
a) Stoffe und Gegenstände, deren Transport nach den Ver

kehrsbestimmungen verboten ist;
b) Güter, die sich wegen ihres Umfanges, ihrer Form, Be

schaffenheit oder ihrer Masse zum Ladungstransport 
nicht eignen.

Zweiter Teil 
Frachtvertrag

E r s t e r  A b s c h n i t t  
Allgemeine Bestimmungen

§ 6

Inhalt
(1) Zur Durchführung des Ladungstransportes ist zwischen 

dem Kraftverkehrsbetrieb und dem Absender ein Frachtver
trag abzuschließen.

* Z. Z. gilt die Ordnung vom 28. Dezember 1967 über den Transport 
gefährlicher Güter mit Eisenbahn, Kraftfahrzeugen und Binnen
schiffen — Transportordnung für gefährliche Güter (TOG) — heraus
gegeben vom Ministerium für Verkehrswesen der Deutschen Demo
kratischen Republik, Tarif amt.

(2) Der Frachtvertrag verpflichtet
a) den Kraftverkehrsbetrieb,

die übergebenen Güter von der Beladestelle zur Entlade
stelle zu transportieren und an der Entladestelle dem 
Empfänger verlustlos und unbeschädigt innerhalb der 
Lieferfrist abzuliefern sowie vorgeschriebene oder ver
einbarte Lade- und Trageleistungen und vereinbarte 
verkehrstypische Nebenleistungen zu erbringen;

b) den Bürger als Absender oder Empfänger,
die Güter dem Kraftverkehrsbetrieb ordnungsgemäß zu 
übergeben oder bereitzustellen, das Transportentgelt zu 
entrichten, Auslagen zu erstatten, die Güter zu überneh
men sowie deren Empfang zu bestätigen.

(3) Der Empfänger tritt in den Frachtvertrag ein, wenn ihm 
das Gut abgeliefert oder der Frachtvertrag gemäß § 9 Abs. 4 * 
geändert wurde.

§7
Zustandekommen und Erfüllung des Frachtvertrages

(1) Ladungstransporte sind vom Absender bei dem für sei
nen Wohnort oder den Versandort zuständigen Kraftver
kehrsbetrieb zu bestellen. Sind für die Vorbereitung und 
Durchführung des Ladungstransportes besondere Bedingun
gen zu beachten, ist dies bei der Bestellung dem Vertragspart
ner mitzuteilen.

(2) Der Kraftverkehrsbetrieb hat dem Absender die Bestel
lung zu bestätigen. Kann der bestellte Ladungstransport vom 
Kraftverkehrsbetrieb nicht für den geforderten Termin be
stätigt werden, hat er dem Absender einen anderen Termin 
für die Durchführung des Ladungstransportes anzubieten. Ist 
der Ladungstransport nicht durchführbar, hat der Kraftver
kehrsbetrieb die Ablehnung der Bestellung zu begründen.

(3) Mit der Bestätigung der Bestellung durch den Kraftver
kehrsbetrieb gilt der Frachtvertrag als zustande gekommen. 
Der Inhalt des Frachtvertrages ergibt sich aus dem ausgefüll
ten und Unterzeichneten Frachtdokument.

(4) Der Frachtvertrag ist erfüllt, wenn die Pflichten aus § 6 
Abs. 2 eingehalten wunden.

§ 8

Frachtdokumente
(1) Frachtdokumente sind der
a) Frachtbrief für den allgemeinen Ladungstransport,
b) Gütertaxiauftrag für den Gütertaxitransport,
c) Ahschlußschein für den Möbeltransport,
d) Schwertransportauftrag für den Schwertransport
(2) Das Frachtdokument wird grundsätzlich vom Kraftver

kehrsbetrieb nach den Angaben des Absenders bei der Bestel
lung ausgefüllt. Der Absender hat die Eintragungen spätestens 
bei der Übergabe des Gutes zu überprüfen und das Frachtdo
kument zu unterzeichnen.

(3) Füllt der Absender das ihm übergebene Frachtdokument 
aus, ist er für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Anga
ben verantwortlich. In diesen Fällen hat der Kraftverkehrs
betrieb zu prüfen, ob die geforderten Mindestangaben enthal
ten und die Angaben an der richtigen Stelle eingetragen sind.

(4) Die Eintragungen sind in deutscher Sprache, deutlich 
und unauslöschbar vorzunehmen. Die Frachtdokumente sind 
im Durchschreibeverfahren auszufertigen. Änderungen sind 
vom Ausfüllenden mit Unterschrift und Datum zu bestätigen. 
Angaben oder Erklärungen, die in den Verkehrsbestimmungen 
nicht vorgesehen sind, dürfen nicht in das Frachtdokument 
aufgenommen werden.

(5) Die Angaben über die Masse und die Anzahl der Stücke 
im Frachtdokument gelten nur dann als Beweis gegen den 
Kraftverkehrsbetrieb, wenn er die Masse oder die Stückzahl 
im Beisein des Absenders oder Beladers festgestellt hat und 
dieser zum eingetragenen Vermerk keinen Einspruch erhebt.


